
 

Informationsblatt für das Büro Brüssel – Spezielle Sehhilfe 
(Bildschirmarbeitsbrille)  

 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Büro Brüssel können wie folgt eine 
Bildschirmarbeitsbrille in Anspruch nehmen: 

 

1. In Belgien werden anteilige Kosten für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille über die 
zusätzliche Krankenversicherung DKV erstattet. Der Antrag auf Kostenerstattung 
erfolgt eigenverantwortlich. Aktuell werden 60% auf das Brillengestell, 80 % auf 
die Gläser erstattet. 
 

2. Alternativ können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brüssel in Anlehnung 
an § 5 der Betriebsvereinbarung „Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen“ 
in Deutschland eine Bildschirmarbeitsbrille anfertigen lassen.  
Dabei ist folgender Ablauf zu beachten: 

• Senden Sie dem Team Arbeitsschutz eine Bescheinigung Ihres Optikers 
oder Augenarztes zu, aus dem eindeutig hervorgeht, dass Sie eine 
Bildschirmarbeitsbrille benötigen. 

• Anschließend erhalten Sie einen Bestellschein der Optikerkette 
Fielmann im Gesamtwert von 67.00€. Sie können mit dem 
Bestellschein bei jeder Fielmann Niederlassung in Deutschland 
vorstellig werden und eine Bildschirmarbeitsbrille erwerben. 

• Alternativ wenden sie sich zur Anfertigung der speziellen Sehhilfe an 
einen Optiker ihrer Wahl. In diesem Fall können sie eine teilweise 
Kostenübernahme beantragen. Dazu müssen die Optiker-Rechnung 
und der Bestellschein mit der empfohlenen Verordnung bei der 
Buchhaltung eingereicht werden. Die Kostenübernahme beschränkt 
sich ausschließlich auf die im Preisrahmen der Fielmann AG 
vorgegeben Werte unabhängig von der bestellten Ausstattung. 

• Bitte teilen Sie dem Team Arbeitsschutz den Erwerb der Brille per Mail 
mit. 

 


